
Zeitschrift: Heimatschutz = Patrimoine

Herausgeber: Schweizer Heimatschutz

Band: 17 (1922)

Heft: 4

Rubrik: Mitteilungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Wir bringen daher in Abb. 18 eine grössere Ansicht des Isolatorenkorbes. Die
Isolatoren sind in rechteckigen, unten offenen Metallgehäusen untergebracht, was
die Schnittzeichnungen in Fig. 2 veranschaulichen. Durch die Isolatoren geht ein
Messingbolzen, der unter der Verschalung herausragt und den Leitungsdraht am
untern Ende aufnimmt. Fig. 3 zeigt einen wagrechten Schnitt durch die Kabelsäule

auf der Höhe des Isolatorenkorbes. Die rechteckigen, nach den vier Seiten
abstehenden Anhängsel sind die Isolatorenbehälter; die punktierten Kreise
bezeichnen die Anordnung der Isolatoren von oben gesehen, und die Pfeile bedeuten
die Richtungen der Leitungsdrähte.

Nach Ansicht der Jury ist diese Arbeit eine originelle, sachliche Lösung,
die ohne Schmuck und Zier rein dem Zweck entspricht. Die Erscheinungsform
ist sehr günstig, da sie gedrängt und schlank ist. Trotzdem befriedigte aber das

Projekt nicht restlos, weil die Masse der Abstände zwischen den Isolatoren etwas
zu klein sind. Ob es möglich sein wird, diese Masse zu vergrössern, ohne die
geschlossene Gesamtwirkung zu zerstören, ist noch eine ungelöste Frage.

Aber auch die andern zwei im ersten Rang stehenden Arbeiten sind gute,
einfache Lösungen. Jedenfalls ist beinahe alles, was wir in diesen Abbildungen bringen,
bedeutend besser als die offizielle Kabelsäule, und wir wünschen, dass mit Hilfe
dieser Projekte die schweizerische Telegraphenverwaltung für ihre Telephonsäule
eine Form finden möge, die praktisch und schön zugleich ist. A. W.

MITTEILUNGEN J
Neue zürcherische Verordnung über den

«Pflanzenschutz. Auf den Antrag der
Natur- und Heimatschlitzkommission und
gemäss ihren Vorschlägen erliess der'Regie-
rungsrat des Kantons Zürich am 29. Januar
1921 eine neue Pflanzenschutzverordnung.
Sie ist inzwischen veröffentlicht worden und
in Kraft getreten. Darnach ist nun nicht
mehr nur das „Ausgraben, Ausreissen, sowie
das Pflücken für den Verkauf" bestimmter,
„wildwachsender und in ihrem Bestände
gefährdeter" Pflanzen untersagt, sondern das
„Einsammeln, Feilbieten und Versenden, der
Kauf und Verkauf" dieser Pflanzen, und
zwar ,,mit oder ohne Wurzeln". Zu den so
geschützten Pflanzen gehören die Alpenrosen
(ferrugineum und hirsutum), die Aurikel,
das doldige Winterlieb, der gelbe Enzian,
der stengellose blaue, grossblumige Enzian
(Clusii und G. Kochiana), die Feuerlilie, die
im Kanton Zürich leider nur noch äusserst
selten wild wächst, der Frauenschuh, auf
den jedes Frühjahr wahrhaftige Raubzüge
veranstaltet wurden und der deshalb ebenfalls

schon überaus selten geworden ist, die
Insektenorchis, das Männertreu (Bränderli),
die Seerosen (Nymphaea alba sowie Nuphar
luteum und pumilum), und neuerdings der
Türkenbund (Lilium Martagon), der letztes
Jahr noch korbweise auf den Markt an der

Bahnhofstrasse in Zürich gebracht worden
war, trotzdem seine Bestände seit Jahr und
Tag arg im Abnehmen begriffen sind.

Nicht gesagt ist in der Verordnung, dass
der Kauf und Verkauf dieser Pflanzen nur
dann verboten sein soll, wenn die geschützten
Pflanzen im Kanton Zürich wildgewachsen
seien. Edelweiss, Alpenaster und Cyclamen
dürfen ja auch im Kanton Zürich schon seit
1909 nicht mehr feilgeboten werden, obgleich
sie im Kanton Zürich gar nicht vorkommen.
Sie sind hier schlechthin res extra commercium.
Die neue Verordnung hat dieses Verkaufsverbot

natürlich bestätigt. Nun ist der Text
des Hauptartikels der Verordnung aber gerade
deshalb geändert und erweitert worden, damit
in Zukunft auch die andern geschützten
Pflanzen, wie z. B. der stengellose blaue,
grossblumige Enzian im Kanton schlechtweg nicht
mehr gehandelt werden dürfen; also auch
dann nicht, wenn sie ausserhalb des Kantons
wildgewachsen wären. Alle geschützten Pflanzen

sollten gewissermassen zu res extra
commercium erklärt werden. Das war der Sinn und
der Zweck der Revision. Von Bedeutung ist
das deshalb, weil die Blumengeschäfte der
Stadt Zürich bis anhin alljährlich einen
schwunghaften Handel beispielsweise gerade
mit Gentiana Clusii trieben, die in grossen
und kleinen Körben und Kränzen dicht
zusammengedrängt eine gesuchte Attraktion
der Schaufenster bilden. Diese Gentiana
Clusii wird in den Kantonen Graubünden
und Tessin "und in Italien wucherisch gesammelt

und hierher importiert. Artikel 1 der
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Vt/ir bringen daber in Abb. 18 eine grössere Ansicbt cies Is«lat«renKorbes. Oie
Isolatoren sinci in reebteeicigen, unten otkenen ivletallgekäusen untergebracbt, was
ciie LcKnittzeicKnungen in fig. 2 veransckaulicben. OurcK ciie Isolatoren gebt ein
Ivlessingboizen, der unter cier VerscKalung Kerausragt unci cien Leitungsdrakt am
untern fnde aufnimmt, fig. 3 zeigt einen wsgreckten ScKnitt ciurck ciie Kabel-
säule auk cler blöke cles Isolatorenkorbes. Oie recktecicigen, nacK cien vier Leiten
abstekencien AnKängsel sinci ciie IsolätorenbeKälter; ciie punktierten Kreise be-
zeicknen clie Anordnung cier Isolatoren von «ben geseken, uncl ciie pkeiie bedeuten
die HicKtungen der LeitungsdräKte.

I>IacK AnsicKt der lurv ist diese Arbeit eine originelle, sacklicke Lösung,
die «Kne LcKmucK und z^ier rein dem ZlwecK entsprickt. Oie frsckeinungskorm
ist sekr günstig, da sie gedrängt und sckiank ist. l/rotzdem befriedigte aber das

Projekt nickt restlos, weil die ivlasse der Abstände zwiscken den Isolatoren etwas
zu Klein sind. Ob es möglick sein wird, diese ivlasse zu vergrössern, okne die
gescklossene Oesamtwirkung zu zerstören, ist nocK eine ungelöste frage.

Aber auck die andern zwei im ersten Hang stekenden Arbeiten sind gute, ein-
facke Lösungen, jedenfalls ist beinake alles, was wir in diesen Abbildungen bringen,
bedeutend besser als die offizielle Kabelsäule, und wir wünscken, dass mit Hilfe
dieser Projekte die sckweizeriscke 1'eIegrapKenverwaitung kür ikre l'elepkonsäule
eine form finden möge, die praktisck und sckön zugieick ist. >L lt^.

>

Keue zürcnerisctie Verordnung über cken

psisrizensenutz. Aut clen Antrag cler
Kstur- uncl lleimatscbut^Kommission uncl
gemäss ibren VorscKIagen eriiess äer'tZegie-
rungsrst cies Kantons Türicb sm 29. Januar
1921 eine neue ptlan^enöckutsiveroränung,
Lie ist in?wiscken veröitentiickt worcien uncl
in Kratt getreten. OsrnacK ist nun nicbt
mebr nur ciss „Ausgraben, Ausreissen, sowie
ciss ptiücken tiir cien Vertraut" bestimmter,
,,wiläwscksenäer unci in ibrem Sestanäe ge-
tskrcieter" ptianzen untersagt, sonciern ciss

,,L/m«mme/n, r^ettb/e/en unci Versenden, cker

Xau/ unct Verbau/" ciieser ptlsnzen, unci
?wsr ,,m/^ «cker s/!ne iVuM/n". Tu äen so
gesckützten ptlsnzien geKören ciie Alpenrosen
(terrugineurn unci birsutum), äie AuriKel,
äss äolciige Winterlieb, äer gelbe iZnzisn,
äer stengellose blaue, grossblumige IZnzian
(Olusii unä tl. KocKians), äie k^euerlilie, äie
im Kanton Türicb leiäer nur nocb äusserst
selten wiici wäckst, äer I^rauenscKuK, aut
äen zeäes I^rUKjaKr wskrkattige kZaubzüge
veranstaltet wuräen unä äer äesbald eben-
tsiis scbon Überaus selten geworäen ist, äie
InseKtenorcbis, äss iVlännertreu (Lränäerli),
äie Seerosen (I^vmpKaes alba sowie IVupKar
luteum unä pumilurn), unä neueräings äer
T'ür/cendunct (Milium IViartsgon), äer letztes
lskr nocb Kordweise sut äen iVisrKt sn äer

kZsKnbotstrasse in Surick gebrscbt woräen
wsr, trot^äem seine IZestänäe seit ^sbr unä
l'ag arg im Adnebmen begritten sinä.

IXicKt gesagt ist in äer Veroränung, ässs
äer Kaut unä Verkaut äieser ptianzen nur
äsnn verboten sein so!!, wenn äie gescKUtzten
ptlsnzen im Ksnton Türicb wilägewscksen
seien. IZäelweiss, Alpenaster unä Ovclsmen
äürten ja sucb im Kanton Türicb scbon seit
1999 nicbt mebr teilgeboten weräen, obgieicn
sie im Ksnton Türicb gsr nicbt vorkommen.
Lie sinä Kier 5c/!/ec/!//u'n res ex/ra commercium.
Oie neue Veroränung bst äieses Verkaufs-
verbot nstürlicK bestätigt, !Vun ist äer l'ext
äes blauptartikels äer Veroränung sder geracle
äesksid geänciert unä erweitert woräen, äsmit
in TuKuntt suck äie anäern gescKUtzten
ptlanzen, wie z. IZ. äer «/engettose b/aue, gros«-
b/umige ^n?/an im Ksnton scKIecbtweg nickt
mekr gensncielt weräen äürten; als« sucb
äsnn nickt, wenn sie susserksib cies Kantons
wiiclgewacbsen wären. Alle gescKUtzten ptlsn-
zen sollten gewisserrnassen zu res extra com-
mercium erklärt weräen. Das war äer Linn unä
äer TwecK äer tZevision. Von IZeäeutung ist
äas äeskalb, weil äie SiumengescKätte äer
Ltsät Türicb bis snbin allMKrlicK einen
sckwungbatten l-isnäel beispielsweise gersäe
mit dientisna Olusii trieben, äie in grossen
unä Kleinen Körben unä Kränzen clickt zu-
ssmmengeärsngt eine gesuckte Attraktion
äer LcKautenster biläen. Oiese (Zentisna
Olusii wirä in äen Kantonen lZrsudünäen
unä l'essin "unä in Italien tvuc/ier/sc/i gesam-
melt unä bierber importiert. Artikel l äer
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neuen Pflanzenschutzverordnung verfolgt
nun den Zweck, Zürich für den Import aller
geschützten Pflanzen genau so zu sperren, wie
unser Land längst für den Import von
Singvögeln gesperrt ist, die etwa vom Auslande
her als Delikatessen importiert werden sollten.

Neu ist in der Zürcher Pflanzenschutzverordnung

von 1921 auch das allgemeine
Verbot des massenhaften Pflückens von Blumen,
Baumblüten und Zweigen (§ 2). Leider ist es
einschränkend formuliert, indem die Worte:
„wodurch der Bestand der betreffenden
Pflanzenarten gefährdet oder das Landschaftsbild
gestört wird" beigefügt wurden.

Diese Einschränkung macht das ganze
Verbot unwirksam. Es wird sich kaum ein
Richter finden, sei es auf der Landschaft
oder in der Stadt, der eine „Störung
des Landschaftsbildes" durch massenhaftes
Pflücken von Blumen, Baumblüten oder
Zweigen annähme, und die Frage, ob durch
massenhaftes Pflücken „der Bestand der
betreffenden Pflanzenarten" (der „betreffenden",

nicht etwa der betroffenen) gefährdet
wird, ist in jedem einzelnen Falle so schwierig,
dass wohl jeder Täter sich auf seinen guten
Glauben berufen kann. Dies gilt natürlich
auch bei der Frage, ob durch massenhaftes
Pflücken das Landschaftsbild gestört wird.
In der kantonalen Expertenkommission, welche

die neue Verordnung vorberiet, traten
mehrere Mitglieder energisch für Streichung
der Einschränkung ein; leider vergeblich.

Im weitern enthält nun die neue
Pflanzenschutzverordnung das Verbot des Abreissens
und Abschneidens von Zweigen der Kätzchen-
blütler: Weiden, Erlen, Hasel, Aspen und
Birken. Dieses Verbot war ursprünglich eine
kriegswirtschaftlicheNotverorclnunggewesen.
Der Regierungsrat hatte diese aus Gründen
der Lebensmittelverordnung (Sicherung des
Honigbedarfes), freilich aber auch aus Gründen

des Naturschutzes (Biene und Weide) und
des Heimatschutzes (Massnahme gegen
Verunstaltung des Landschaftsbildes durch das Ab-
reissen von Ästen) auf Antrag der kantonalen
Heimatschutzkommission erlassen. Jetzt ist
sie ihres bisherigen kriegswirtschaftlichen
Gewandes entkleidet worden und präsentiert
sich als simpler § 3 der Pflanzenschutzverordnung.

Angebot, Kauf und Verkauf von
Kätzchenblütlern sind also ebenfalls
verboten. Es ist gleichgültig, ob sie in grösseren
oder kleineren Mengen zum Kaufe angeboten,
verkauft oder gekauft werden, und es ist
auch von keinem Belang, ob sie vom Eigentümer

der Bäume und Sträucher, von denen
die Zweige stammen, zum Kaufe angeboten
oder verkauft werden. Ohne Bedeutung ist
ebenfalls, ob diese Zweige aus dem Kanton
Zürich stammen, und ob sie von wildgei

wachsenen Bäumen oder Sträuchern
herrühren, oder von kultivierten. Die Zweige
von Kätzchenblütlern sind res extra commercium.

Wenn die Praxis dazu kommt, auch
dieses Verkaufsverbot tolerant auszulegen,
so wird es sofort unwirksam und wertlos
werden. Um so mehr, als das Abreissen und
Abschneiden nur in Mengen verboten ist.
Wie gross dürfen die „Mengen" sein, die
ruchlos abgerissen werden können, ohne dass
der Herr Vandale eine Strafe riskiert? Die
Verordnung schweigt sich hierüber aus. Die
Anwendung auch dieses Verbotes wird also in
der Praxis auf viele Schwierigkeiten stossen.

Dass „die Rechte von Privaten an Grund
und Boden durch die Verordnung nicht
eingeschränkt werden", wäre besser in derselben
gar nicht besonders gesagt worden. In der
Praxis wird der Sinn dieser Bestimmung
ebenfalls Kopfzerbrechen verursachen. Ihr
Wortlaut weicht ab von demjenigen des
früheren § 2, der lautete: „Vorbehalten sind die
Privatrechte an Grund und Boden und der
daraufstehenden Vegetation". Die letzteren
Worte wurden bei der Revision der Verordnung

absichtlich gestrichen. Hat nun diese
Streichung den Sinn der Bestimmung wesentlich

verdeutlicht? Selbstverständlich bleibt
der Eigentümer eines Grundstückes trotz
der Pflanzenschutzverordnung nach wie vor
Eigentümer, der Dienstbarkeitsberechtigte,
dienstbarkeitsberechtigt etc. Wozu wurde
die Bestimmung dann aber trotzdem in die
Pflanzenschutzverordnung aufgenommen
Sollte die letztere denn in keiner Beziehung
die Art der Ausübung des Eigentums und
anderer dinglicher Rechte zugunsten von
öffentlichen Gemeinschaftsinteressen
beschränken? Das kann wiederum nicht der
Sinn der Verordnung sein, ebensowenig wie
es der Sinn z. B. des Baugesetzes ist. Aber
dieses schützt jene Interessen eben durch
eine eigentliche lex, durch einen
gesetzgeberischen Akt des Volkes, des Gesetzgebers
selbst, wogegen die Verordnung, auch die
im Gesetze selbst vorgesehene Rechtsverordnung,

doch wohl kein hinreichender
Rechtsboden ist für die Erklärung bestimmter

Sachen gewissermassen als res omnium
communes oder extra commercium. Ein
Konkordat vermöchte diese Rechtslage zu
ändern. Auch aus andern praktischen Gründen

wäre ein Konkordat sehr erwünscht.
Die Naturschutzverordnung eines Kantons
erlangt eben ihre volle Auswirkung erst,
wenn sie durch die Naturschutzverordnungen

der benachbarten Kantone unterstützt
wird.

„Die Prüfung übrigens, welche
gesetzgeberischen Fragen weiterhin durch kantonale
Erlasse (Gesetze oder Verordnungen) gelöst,
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neuen pflanzensckutzveroränung verfolgt
nun clen TwecK, TUricK für clen Import aller
gescKUtzten pflanzen genau so zu sperren, wie
unser I^snci längst für cien Import von Sing-
vögeln gesperrt ist, ciie etwa vom Ausiancie
Ker als Delikatessen importiert wercien sollten.

IVeu ist in cier TUrcKer ptianzensckutz-
verorcinung von 1921 aucn clas «//gemeine
Verbo/ cke« ma««enbc?//en PMc/cen« von ö/umen,
Saumb/ü/en un«! T>ve/gen (iz 2). l.eiäer ist es
einsctiränkenci tormuliert, inciem gie Worte:
„woäurck cierIZestanci cier betrettencien ptlan-
zenarten getäkrclet ocier cias t.snäsckaftsbilä
gestört wirci" beigefügt würcien.

Diese IZinscbränKung rnacnt ciss ganze
Verbot unwirksam. Ls wirci sicb Ksum ein
OicKter fincien, sei es auf cier I^snciscbsft
ocier in cier Stscit, äer eine „Störung
äes I^anäscKattsbiläes" äurcb massenbattes
pflücken von IZIumen, lZaumblüten oäer
Tweigen annäkme, unä äie präge, ob äurcb
massenkaktes pflücken ,,äer Sestanä äer
detrefkencien Pflanzenarten" (äer „betreffen-
äen", niclit etwa äer betroffenen) gefäbräet
wirä, ist in jeciem einzelnen psile so schwierig,
äass wobi jeäer l'äter sicb auf seinen guten
(ZIauben berufen Kann. Dies gilt natürlicb
sucb dei äer präge, ob äurcb massenbattes
pflücken äas I^anäscbattsbilä gestört wirä.
In äer Kantonalen Expertenkommission, wel-
cbe äie neue Veroränung vorberiet, traten
mebrere iVlitgliecier energiscb tür Streicbung
äer SinscKränKung ein; leiäer vergeblicb.

Im weitern entbält nun äie neue pflanzen-
scbutzveroränung äas Verbot ctes Adre/««en«
unct Abscnne/cken« von z7we/gen c/er Kä/M/ien-
b/utter.- Weläen, Srlen, tjssel, Aspen unä
IZirKen. Dieses Verbot war ursprüngllck eine
KriegswirtscKattlicKeiXotveroränunggewesen.
Der kZegierungsrat batte äiese aus (Zrünäen
äer r.edensmitteiveroränung (Sickerung äes
bionigdeäartes), freiiicb aber sucb aus (Zrün-
äen äes IVaturscbutzes (Siene unä Weiäe) unä
äes tteimatsckutzes (iVisssnsKrne gegenVerun-
staltung äes I^anäscbattsbiläes äurck gas Ab-
reissen von Asten) aut Antrag äer Kantonalen
bieimatsckutzkommission erlassen, ^etzt ist
sie ikres biskerigen KriegswirtscKattlicKen
(Zewancies entkleiäet woräen unä präsentiert
sicK als simpler § 3 äer ptlsnzensckutzver-
orclnung. Angebot, Kaut unä Verkauf von
KätzcKenblütlern sinä also ebenfalls ver-
boten. Ss ist gleickgüitig, ob sie in grösseren
oäer Kleineren tviengen zum Kaufe angeboten,
verkauft oäer gekauft weräen, unä es ist
auck von Keinem Seiang, ob sie vom Sigen-
tümer äer Säume unä SträucKer, von äenen
äie Tweige stammen, zum Kaute angeboten
ocier verkauft weräen. Okne lZecieutung ist
ebenfalls, ob äiese Tweige aus äem Ksnton
Türicb stammen, unä ob sie von wiiäge-

wacksenen Säumen oäer SträucKern Ker-
rUKren, oäer von Kultivierten, Die Tweige
von KätzcKenblütlern sinä res extra commer-
cium. Venn äie Praxis äszu Kommt, auck
äieses Verkaufsverbot tolerant auszulegen,
so wirä es sofort unwirksam unä wertlos
weräen. vrn so mekr, als äss Abreissen unä
AbscKneiäen nur in Denzen verboten ist.
Wie gross ciürten äie ,Mengen" sein, äie
rucKIos abgerissen weräen Können, okne äass
äer tterr Vanäale eine Strafe riskiert? Die
Veroränung scbweigt sicK Kierüber aus. Die
Anwenciung auck äieses Verbotes wirä also in
äer Praxis auf viele ScKwierigKeiten stossen.

Dass ,,äie /?ecn/e von pr/va/en an Lrunck
nnck Socken äurcb äie Veroränung n/cn/ e/n-
gescnrckn/c/ weräen", wäre besser in äerseiden
gar nickt besonäers gesagt woräen. In äer
Praxis wirä äer Sinn äieser Sestimmung
ebenfalls KoptzerbrecKen verursacken. IKr
Wortlaut weickt ab von äemjenigen äes trü-
Keren iz 2, äer lautete: „VorbeKslten sinä äie
privatreekte an (Zrunci unä Soäen unck cker

ckarau/s/enenckeu Vege/a//on". Die letzteren
Worte wuräen bei äer Revision äer Verorä-
nung absicktlick gestricken. bist nun äiese
StreicKung äen Sinn äer Sestimmung wesent-
lick veräeutiickt? SelbstverstäncilicK bleibt
äer Sigentümer eines (ZrunclstücKes trotz
äer pflanzensckutzveroränung naek wie vor
Sigentümer, äer DienstbsrKeitsderecKtigte,
äienstbarkeitsberecktigt etc. Wozu wuräe
äie Sestimmung äann aber trotzäem in äie
pflanzensckutzveroränung aufgenommen?
Sollte äie letztere äenn in Keiner SezieKung
äie Ar/ cker Ausübung äes Sigentums unä
ancierer äinglicker Heckte zugunsten von
öffentlicben (ZemeinscKsttsinteressen be-
sckränken? Das Kann wieäerum n/cn/ äer
Sinn äer Veroränung sein, ebensowenig wie
es äer Sinn z. S, äes Ssugesetzes ist. Aber
äieses sckützt jene Interessen eben äurck
eine elgentlicke /ex, ciurck einen gesetzge-
beriscken Akt äes Volkes, äes Gesetzgebers
selbst, wogegen äie Veroränung, aucn äie
im (Zesetze selbst vorgesebene /?ec/ck»ver-
orcknung, äock woKI Kein Kinreicnencier
tZecbtsboäen ist für äie Erklärung bestimm-
ter Sacken gewissermassen als res omnium
communes oäer extra commercium. Sin
Kon/corcka/ vermöckte äiese tZecKtsIage zu
änäern. Auck aus anciern praktiscken (Zrün-
äen wäre ein KonKorciat sekr erwünsckt.
Die i^atursckutzveroränung eines Kantons
erlangt eben ikre volle Auswirkung erst,
wenn sie clurck äie watursckutzverorctnun-
gen äer denackdarten Kantone unterstützt
wirä.

,,Die Prüfung übrigens, weicke gesetzge-
beriscken prägen weiterkin äurck Kantonsie
Srlssse ((Zesetze oäer Veroränungen) gelöst,
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welche andern gesetzgeberischen Fragen
aber der Lösung durch das Konkordat
vorbehalten werden sollen, wird wahrscheinlich
ergeben, dass auch mit einem Konkordate
nicht alles getan wäre, sondern gewisse
Grundfragen ohne ein den Artikel 702 des
Zivilgesetzbuches ergänzendes Bundesgesetz
überliaupt ungelöst blieben. An die Arbeit
also! Wer geht voran?"

Dr. H. Balsiger.

Wettbewerb für Amateurphotographen. Der
Schweizerische Werkbund eröffnet, unter
Mitwirkung des Schweizerischen Amateur-
photographenverbandes, einen Wettbewerb
unter den Amateurphotographen zur
Erlangung guter Bilder aus dem Gebiete der
Friedhof- und Grabmalkunst. Es sind in
unseren' Friedhöfen noch gar viele
unbekannte verborgene Schätze vorhanden, die
gehoben werden sollten. Der Schweizerische
Werkbtind möchte durch den Wettbewerb
ein ausgiebiges Bildermaterial gewinnen,
das, in Form von Reproduktionen,
Lichtbildern usw. die Aktion zur Förderung der
Friedhofkunst unterstützen sollte. Der
Amateurphotograph selbst lernt die stille
Schönheit unserer Friedhöfe kennen.

Wir möchten dem Werkbund und den
Amateurphotographen bei diesem verdienstlichen

Wettbewerb vollen Erfolg wünschen!
Interessenten verweisen wir auf das Inserat
in diesem Hefte.

Lichtreklamen in Luzern. (Aus einer
Eingabe der Innerschweizerischen Heimatschutz-
Vereinigung an den Stadtrat von Luzern.)
Unser Quai hatte früher den grossen Vorzug,

dass der Besucher, im Gegensatz zu
den grossen Städten mit ihrer Unruhe,
unsere Natur und die feierliche Abendstille
ungestört geniessen konnte. Mehr und mehr
aber scheinen die Gebäulichkeiten am Quai
ausersehen zu sein, durch Anbringung von
Lichtreklamen, teilweise sogar in grossem
Massstabe, auf einzelne Geschäfte auch zur
Abendzeit aufmerksam zti machen. Bisher
waren sie zwar weder zahlreich noch
besonders störend. Seit einigen Tagen prangt
nun aber eine neue Lichtreklame,
ausgerechnet am Schweizerhofquai. Sie ist von
weitem sichtbar, auf dem Dachfirst des
Wartehäuschens der Dampfschiffahrts-Gesellschaft

gegenüber dem Luzernerhof
angebracht. Ihre Wirkung ist nicht nur
aufdringlich, sondern geradezu brutal.

Der Vorstand der Innerschweizerischen
Vereinigung für Heimatschutz erhebt
einstimmig Protest gegen das Weiterbestehen
dieser Lichtreklame.

VEREINSNACHRICHTEN j

Sektion Schaffhausen. Generalversammlung
in Lohn. Im Gemeindehaus zu Lohn hielt
am 27.Mai 1922 die SchaffhauserVereinigung
für Heimatschutz ihre Jahresversammlung
ab. Die statutarischen Geschäfte, wie
Abnahme der Jahresrechnung, Erstattung des
Jahresberichtes und die Vorstandswahlen,
waren in rascher Folge bald erledigt, so dass
sich die Aufmerksamkeit der Mitglieder, zu
denen sich eine Anzahl Vertreter der
Ortsbehörden gesellt hatten, auf das Hauptthema
„FriedhofGestaltung" konzentrieren konnte.
Unser Vorstandsmitglied, Herr Architekt
Karl Werner in Schaffhausen, hatte die
verdienstvolle Aufgabe übernommen, nicht nur
in einer theoretischen Auseinandersetzung,
sondern auch noch durch eine praktische
Tat, die aktuelle Frage der Friedhofgestaltung

auf dem Lande ihrer Lösung näher zu
bringen. Seine Grundsätze: Einfachheit und
Echtheit im Material, bescheidene Anmut
in der Formgebung,Vielgestaltigkeit der
Grabdenkmäler im einzelnen unter Verwendung
von Holz, Stein und Eisen in Verbindung
mit einer harmonischen Gesamtwirkung auf
der Basis eines verbindenden Rasenstreifens
(statt der brutal trennenden Zementeinfassungen

der Gräber!) stellte der Referent
in prägnanter Kürze klar heraus und zeigte
sodann durch Photographien und Skizzen,
vor allem aber durch ein besonders zu diesem
Zweck hergerichtetes „Musterfriedhöflein",
das als gutes Beispiel dem zwar ideal
gelegenen und eingefassten, aber leider durch
allzu stolze und reiche Grabmonumente stark
im Gefühlswert beeinträchtigten wirklichen
Totengarten gegenübergestellt war, wie er
sich seine Reform des Friedhofschmuckes
dachte. Es war geradezu erquickend, die
stille Ruhe der einfachen blumengeschmückten

Grabreihen mit den geschmackvollen
Denkmalformen auf sich wirken zu lassen.
Da diese kleine Musteranlage etliche Tage
bestehen blieb, hatten vor allem die
Kirchgänger am darauffolgenden Sonntag reichlich
Gelegenheit, eigene Betrachtungen über die
beiden Arten von Friedhofgestaltung
anzustellen. Durch diese anschauliche Darlegung
unserer Bestrebungen auf dem Gebiete der
Grabmalkunst hat Herr Werner eine greifbare
Tat getan, für die ihm auch an dieser Stelle
volle Anerkennung gezollt sei. H. B.

Protokoll und Bericht über die Delegierten-
und Hauptversammlung vom 1. und 2. Juli in
Sursee und Sempach. Die Delegiertenversammlung

fand abends sechs Uhr im
Rathaussaale von Sursee statt. Sie war gut
besucht und nahm einen guten Verlauf. Zu
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welcke andern gesetzgeberiscksn prägen
aber cler Lösung clurcb äas KonKoräat vor-
bekalten weräen sollen, wirä wakrsckeiniick
ergeben, äass sucb mit einem Konkordate
nicbt alles getan wäre, sonäern gewisse
(Zrunätragen obne ein äen Artikel 702 äes
TivilgesetzducKes ergänzencles Sunaesge«^
überbaupt ungelöst blieben. An äie Arbeit
also! Wer gebt voran?"

Dr. Sa/«i«er.

Wettbewerb tür ^msteurpkotogrspben. Oer
Sckweizeriscke WerKdunä eröffnet, unter
Mitwirkung äes Sckweizeriscken Amateur-
pkotograpkenverbanäes, einen Wettbewerb
unter äen AmateurpKotograpben zur Sr-
langung guter IZiläer aus äem (Zebiete äer
priecino/- unci ^raomai/cunsi. Ss sinä in
unseren SrieäKöten nocK gsr viele unbe-
Kannte verborgene ScKätze vorbanäen, äie
gekoden weräen sollten, Oer Sckweizeriscke
WerKdunä möckte ciurck äen Wettbewerb
ein ausgiebiges Siläermateriai gewinnen,
äss, in porm von kZeproäuKtionen, SicKt-
dilclern usw. äie Aktion zur pöräerung äer
prieäkotkunst unterstützen sollte, Oer
AmateurpKotograpK selbst lernt äie stille
ScKönKeit unserer prieclKSte Kennen,

Wir möckten äem WerKbunci unä äen
AmateurpKotograpKen dei äiesem verciienst-
licken Wettbewerb vollen prtolg wünscken!
Interessenten verweisen wir aut äas Inserat
in äiesem ttette,

ttentrekismen in buzern. (Aus einer pin-
gäbe äer InnerscKweizeriscben tteimatsckutz-
Vereinigung an äen Ltsätrst von luzern.)
Onser (Zusi batte trüber äen grossen Vor-
zug, ässs äer SesucKer, im (Zegensatz zu
äen grossen Ltäclten mit ikrer OnruKe,
unsere >1atur unä äie teierlicke Abenästille
ungestört geniessen Konnte. iviekr unä mekr
aber scbeinen äie (ZebäulicKKeiten sm (Zusi
auserseken zu sein, clurck Anbringung von
/.icnire/c/amen, teilweise sogar in grossem
iVIassstabe, aut einzelne (ZescKätte aucb zur
Abenäzeit aufmerksam zu macKen. SisKer
waren sie zwar weäer zskireick nocK be-
sonclers störenä. Leit einigen l'agen prangt
nun aber eine neue SicKtreKIame, ausge-
recknet am LcKweizerKotqusi. Lie ist von
weitem sicktbsr, sut äem OscKtirst äes
WsrteKäuscKens äer OsmptscKittaKrts-(Ze-
seilsckatt gegenüber äem SuzernerKot ange-
Krackt. Ikre Wirkung ist nickt nur äut-
äringlick, sonäern gersäezu brutal.

Oer Vorstsnä äer lnnersckweizeriscken
Vereinigung tür tteimatsckutz erkebt ein-
stimmig Protest gegen äas Veiterdesteken
äieser SicKtreKIame.

Vt2Hl2lI»8i>IAOl^HI(IbIIl2i>I I

Sektion Sebsttbausen. (/enera/ver«amm/ung
in /.onn. Im (Zemeinäebsus zu Sonn Kielt
am27.tvisi 1922 äie LcKattKsuserVereinigung
tür tteimatsckutz ikre ^akresversämmlung
ab. Oie statutariscken (ZescKätte, wie Ab-
riäkme äer ^akresrecknung, Srstattung äes
lskresbericktes unä äie VorstsnäswaKIen,
wsren in rascker polge bslä erleäigt, so äass
sicb äie Aufmerksamkeit cler iVUtgliecier, zu
äenen sicK eine AnzaKl Vertreter äer Orts-
bekörclen gesellt Kstten, auk äas ttaupttkems
,,prieckno/ge«ia/illng" Konzentrieren Konnte.
Önser Vorstsnclsmitglieä, tterr ArcKiteKt
Karl Werner in LcKaffKausen, Katte äie ver-
clienstvolle Aufgabe übernommen, nickt nur
in einer tkeoretiscken Auseinanciersetzung,
sonäern suck nocK äurck eine prsktiscke
l'at, äie aktuelle Prags äer prieäkofgestsl-
tung aut äem Sanäe ikrer Sösung näker zu
bringen. Leine (Zrunäsätze: SinfacKKeit unä
ScKtKeit im iviaterial, bescbeiäene Anniut
in äer pormgebung,Vielgestaltigkeit äer (Zrad-
cienkmäler im einzelnen unter Verwenäung
von ttolz, Stein unä Sisen in Verbinciung
mit einer KarmoniscKen (ZesamtwirKung auk
äer Sssis eines verbinclenclen kZasenstreifens
(statt äer brutal trennenclen Tementein-
isssungen äer (Zräber!) stellte cier tZeterent
in prägnanter Kürze Klar Keraus unä zeigte
sociann äurcb PKotograpKien unä Skizzen,
vor allem aber ciurck ein besonäers zu äiesem
TwecK Kergericbtetes ,MusterfrieäKötIein",
äas als gutes Seispiei äem zwar iciesl ge-
legenen unä eingetassten, sber leiäer äurck
allzu stolze unä reicke (Zrsbmonumente stark
im tZetüKIswert beeinträcktigten wirklicken
l'otengsrten gegenübergestellt war, wie er
sicb seine Deform äes prieäbofscbmuckes
clackte. Ss war geraäezu erquickenä, äie
stille tc'une äer einfacben blumengesckmück-
ten (Zrsbreiken mit äen gesckmackvollen
OenKmaltormen auf sicK wirken zu lassen.
Os äiese Kleine iviustersniage etlicke l'age
besteken blieb, Natten vor allem äie KircK-
gänger sm äarauffolgenäen Sonntag reicklick
(ZelegenKeit, eigene Setracbtungen über äie
beiäen Arten von prieäkotgestaltung anzu-
stellen, OurcK äiese ansckaulicke Darlegung
unserer Sestredungen auf äem (Zebiete äer
(ZrabmaiKunst Kat tterr Werner eine greifbare
l'at getan, für äie ikm auck an äieser Stelle
volle Anerkennung gezollt sei. ö.

Protokoll unck LerieKt über ckie Delegierten-
unck tisuptverssmmlung vom l.unck2. ^uli in
Sursee unck SempseK. Oie Oelegiertenver-
Sammlung tanä gdenäs secKs i^Kr im k^at-
Kaussaale von Sursee statt. Lie wsr gut
besuckt unä nakm einen guten Verlauf. Tu
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